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Vorab per E-Mail: int.sorgerecht@bfj.bund.de 

BETREFF: [...] grenzüberschreitende Unterbringung, Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des 

Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung 

von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

Ihr Az.: II3-[...] 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

[…] 

Wir möchten nochmals betonen, dass im ersuchenden Staat erst dann über die 

Unterbringung entschieden werden kann, wenn das Ministerium für Demographie, Familie, 

Jugend und Soziales in seiner Eigenschaft als Zentrale Behörde der Republik Kroatien nach 

der o. g. Verordnung die ersuchende Zentrale Behörde darüber in Kenntnis setzt, dass die 

vorherige Zustimmung zur Unterbringung erteilt wurde. 

Daher möchten wir Sie darüber informieren, dass das Ministerium in zukünftigen Fällen von 

grenzüberschreitender Unterbringung von Kindern in Kroatien nicht mehr einwilligen wird, 

wenn die vorherige Zustimmung nicht eingeholt wurde. 
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Für etwaige Rückfragen können Sie uns gerne per E-Mail an ministarstvo@mdomsp.hr 

kontaktieren. 

Für die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

[Siegel] 

STAATSSEKRETÄR 

[Unterschrift unleserlich] 

Margareta Maderic 

Anlagen: siehe oben 
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